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Stadt Hitzacker (Elbe) 
 

Beschlussvorlage (öffentlich) (03/0071/2015) 

Datum: Dannenberg (Elbe), 06.02.2015 

Sachbearbeitung:  Frau Baron , Tourismus 

 

Beratungsfolge Termin Behandlung TOP 

Ausschuss für Tourismus, Wirtschaftsförderung, 
Umweltschutz sowie Jugend, Soziales und Kultur des 
Rates der Stadt Hitzacker (Elbe) 

04.03.2015 Vorberatung  

Verwaltungsausschuss der Stadt Hitzacker (Elbe) 16.03.2015 Entscheidung  

 

 
Kunst- und Kulturprojekt "Zwei Städte - zwei Flüsse" mit der Stadt Wroclaw/Breslau (Oder) und der 
Stadt Hitzacker (Elbe) 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Stadt Hitzacker (Elbe) übernimmt die Trägerschaft für die in Hitzacker (Elbe) geplante Installation im 
Rahmen des Kunst- und Kulturprojektes „Zwei Städte – zwei Flüsse“. 
 
 
 
Sachverhalt: 
Im Jahr 2016 wird die Stadt Breslau zur europäischen Kulturhauptstadt ernannt. 
Zu diesem Anlass wurde das Kunst- und Kulturprojekt „Zwei Städte – zwei Flüsse“ entwickelt.  
Eine detaillierte Beschreibung ist anliegend beigefügt. 
 
Der Verkehrsverein Hitzacker, Göhrde, Elbufer e.V. hat sich bereit erklärt, die Organisation, Finanzierung 
und Pflege der in Hitzacker (Elbe) vorgesehenen Installation zu übernehmen. Damit entstehen der Stadt 
Hitzacker (Elbe) keine Kosten. 
Dennoch wird im Interesse der offiziellen Ansprache der Stadt Breslau um Übernahme der Trägerschaft 
durch die Stadt Hitzacker (Elbe) gebeten. Gleichzeitig kann ein Versicherungsschutz durch den 
Kommunalen Schadenausgleich und die Möglichkeit, Sponsoren Spendenbescheinigungen anbieten zu 
können, gewährleistet werden. 
 
Herr Peter Wieczorek, Vorsitzender des Verkehrsvereins Hitzacker, Göhrde, Elbufer e.V., und 
Herr Bernd Bruno Meyer stehen in der Sitzung des Fachausschusses für Tourismus, Wirtschaftsförderung, 
Umweltschutz sowie Jugend, Soziales und Kultur für Erläuterungen zur Verfügung. 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen bei Beschlussfassung: 

 keine 
 
 
 
Anlagen: 

 Vorläufiges Exposé (II) von Herrn Bernd Bruno Meyer vom 18.01.2015 
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